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Vorführung von Gefangenen 
 
hier: Medikamentengabe während der Vorführung; Änderung der Terminmittei-

lung nach Abschnitt Nr. 39 Abs. 1 Vollzugs-geschäftsordnung (VGO) ab 
dem 01.05.2024 

 
Anlage 
 
 
Bei der Vorführung von Gefangenen durch den Justizvollzug erfolgt gelegentlich eine 

Übergabe von Medikamenten. In Abstimmung mit dem zuständigen Fachreferat für Si-

cherheit im Justizvollzug sind folgende Regelungen für den Umgang mit Medikamenten 

im Rahmen der Vorführung zu beachten: 

 

I. Dokumentation 

Der Justizvollzug wird ab dem 01.05.2024 auf dem aktualisierten Formular nach Nr. 39 

Abs. 1 VGO „Terminmitteilung/ Vorführungs-,/ Ausführungsbogen“ (vgl. Anlage) notwen-

dige Medikamenteneinnahme dokumentieren.  

https://www.mj.niedersachsen.de/startseite/service/informationspflichten_nach_der_datenschutzgrundverordnung/datenschutzerklarungen-187333.html
https://www.mj.niedersachsen.de/startseite/service/informationspflichten_nach_der_datenschutzgrundverordnung/datenschutzerklarungen-187333.html
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Neben der Bezeichnung des Medikaments sollen der Zeitpunkt und die Einnahmeform 

beschrieben werden. So soll sich eindeutig ergeben, wann welches Medikament, in wel-

cher Menge, wie (z. B. oral, nasal, intraokular [Verabreichung in das Auge] oder ober-

flächlich auf eine bestimmte Körperstelle) von dem Gefangenen eingenommen werden 

muss. Handelt es sich nach ärztlicher Expertise um zwingend einzunehmende Medika-

mente, wird dies ebenfalls explizit im Formular aufgenommen.  

Die von den Gefangenen einzunehmenden Medikamente werden grundsätzlich von den 

Justizvollzugsbediensteten an den Justizwachtmeisterdienst übergeben. Führen Gefan-

gene Medikamente ausnahmsweise selbst als persönliche Habe mit, wird dies ebenfalls 

unter „Erforderliche Medikation“ dokumentiert. 

 

Der Justizwachtmeisterdienst bestätigt in der „Erklärung der/des Bediensteten des Jus-

tizwachtmeisterdienstes“ den Empfang der Medikamente sowie ob diese verabreicht o-

der vom Gefangenen verweigert wurden.  

 

II. Verabreichung 

Die übergebenen Medikamente sollen vom Gefangenen nur unter Aufsicht des Justiz-

wachtmeisterdienstes eingenommen werden. Die Medikamenteneinnahme erfolgt durch 

die / den Gefangenen eigenständig. Die Einnahme erfolgt ausschließlich auf freiwilliger 

Basis der / des Gefangenen.  

Lehnen Gefangene die Einnahme von als zwingend erforderlich notierten Medikamen-

ten ab, hat der Justizwachtmeisterdienst unverzüglich Rücksprache mit dem Medizini-

schen Dienst der Justizvollzugseinrichtung und dem Gericht zu halten. Gegebenenfalls 

erfolgt auf Anordnung des Gerichts ein Rücktransport des Gefangenen in die Justizvoll-

zugseinrichtung.  

 

III. Rückgabe der Medikamente 

Nicht eingenommene Medikamente werden nach Terminende den Bediensteten des 

Justizvollzuges zurückgegeben.  
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In den Fällen, in denen die Justizvollzugsbediensteten während des Gerichtstermins zu 

Bewachungszwecken vor Ort bleiben, erfolgt die Medikamentenausgabe durch diese. 

Die vorgenannten Regelungen bleiben im Übrigen unberührt. 

 

Im Auftrag 

Berkmann 


